
Vorlage der Stadt Speyer

© Stadtverwaltung Speyer, jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Zustimmung

Vorlagen-Nr.: 0630/2026
 
Abteilung: Kindertagesstätten, 

Kindertagespflege
Bearbeiter/in: Sehnaz Ay

Michael Stöckel

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei Produkt: 36120

Investitionskosten: nein ja Betrag:      

Drittmittel: nein ja Betrag:      

Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja Betrag: ca. 60.000,00 € / Jahr

Im laufenden Haushalt eingeplant: nein ja Fundstelle: Gesamtdeckungskreis

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:

    
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus

Jugendhilfeausschuss 18.02.2026 öffentlich empfehlende Beschlussfassung

Stadtrat 12.03.2026 öffentlich endgültige Beschlussfassung

 
Betreff: Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG);

Beauftragung des Caritasverbandes Speyer mit der Sicherstellung eines 
Betreuungsangebotes am Freitagnachmittag gemäß GaFöG

 
Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung empfiehlt folgenden

Beschluss:

Der Caritasverband Speyer wird ab dem Schuljahr 2026/2027 mit der Sicherstellung eines
Betreuungsangebotes am Freitagnachmittag beauftragt. Ziel ist die Erfüllung des Rechtsanspruchs
auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter gemäß Ganztagsförderungsgesetz
(GaFöG). Die Auslastung des Betreuungsangebotes am Freitagnachmittag wird kontinuierlich
evaluiert. Je nach Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes wird die Vereinbarung zwischen der
Stadt Speyer und dem Caritasverband Speyer wird den Bedarfen angepasst.

Begründung:

Mit Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes besteht ab dem Schuljahr 2026/2027 ein
Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter. Dieser umfasst auch
Betreuungsangebote an Freitagnachmittagen.

Zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, verlässlichen und qualitativ angemessenen
Betreuungsangebotes beabsichtigt die Stadt Speyer, den Caritasverband Speyer mit der
Durchführung der Betreuung am Freitagnachmittag zu beauftragen. 

Die tatsächliche Inanspruchnahme des zusätzlichen Betreuungsangebotes muss ab dem Schuljahr
2026/2027ff kontinuierlich evaluiert und das Betreuungsangebot den Bedarfen angepasst werden.

Der Caritasverband Speyer stellt bereits das Betreuungsangebot im Rahmen der „Betreuenden
Grundschule“ in den fünf Grundschulen in Speyer. Er verfügt über die notwendige fachliche Expertise
und Erfahrung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. 
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https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-1/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-2/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-3/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-4/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-10/
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Durch die Beauftragung wird gewährleistet, dass der gesetzliche Anspruch erfüllt und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter gestärkt wird.

Betreuungsangebot GaFöG-Plus:

 Je Grundschulstandort werden bis zu 30 Plätze für schulpflichtige Kinder bereitgestellt

 Bei 5 Grundschulen: 150 Plätze für schulpflichtige Kinder

 Betreuungszeit: Freitagnachmittag von 12:00 bis 16:00 Uhr

 Personalausstattung: 2,00 VZÄ je Grundschulstandort (VG 10, Anlage 2 AVR Caritas)

Finanzielle Auswirkungen:

Die Finanzierung des Betreuungsangebotes erfolgt im Jahr 2026 über den Haushalt der Abt.
Kindertagesstätten/Kindertagespflege. Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Sicherstellung des
Betreuungsangebotes in den Folgejahren werden in den Haushalten 2027 ff eingeplant.

Umsetzung:
Die Verwaltung wird die entsprechenden vertraglichen Regelungen mit dem Caritasverband Speyer
treffen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis:
Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem 
(https://buergerinfo2.speyer.de); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem 
(https://ratsinfo2.speyer.de) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.
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